
 

 

 

 

Tiefbauamt, Abt. Straßen 
Technisches Rathaus 
Hans-Böckler-Straße 19 
44777 Bochum 

Antrag auf Genehmigung zur Herstellung/Änderung einer Gehwegüberfahrt 
gemäß Straßen- und Wegegesetz NRW 

Grundstückseigentümer/in: vertreten durch: 
Name, Vorname, Anschrift: 

 
 
 
 
Telefon: 

 

Name, Vorname, Anschrift:  

 
 
 
 
Telefon: 

Bitte ankreuzen: 

Herstellung einer Gehwegüberfahrt 
Veränderung, Instandsetzung, Erweiterung einer vorhandenen Gehwegüberfahrt                                                   
Rückbau einer Gehwegüberfahrt 

Straße, Hausnummer der Örtlichkeit: 
 
 

 

sonstige Angaben: 
      
            Zufahrt zu _______ (Anzahl) Stellplatz/Stellplätzen bzw. Garage(n)Carports      
  
 
 
Breite der geplanten Gehwegüberfahrt:      ______ m (Regelfall: 3m abgesenkt + je 1m Flügelstein links u. rechts = 5m) 

 
Anzahl der geplanten Gehwegüberfahrten:______ 
 
Geplante Nutzung der Überfahrt:   
             auschließlich für Pkw-Verkehr 
             Lkw-Verkehr 
 
Straßenseitenraum zwischen Fahrbahn und Baugrundstück: 
      Gehweg             Parkstreifen        Radweg           unbefestigt (Grünstreifen, Schotterstreifen etc.) 
      Straßengraben 
 
 
Dem Antrag ist ein Lageplan/Skizze mit aktueller oder geplanter Bebauung inkl. 
Einzeichnung der geplanten Zufahrt als Anlage beizufügen, nach Möglichkeit mit Fotos. 
 
 
Die Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch öffentlich-rechtliche Vorschriften an 
die Garagen oder Stellplätze gestellt werden, z.  B. durch bauplanungsrechtliche oder 
bauordnungsrechtliche Vorschriften oder Satzungen, bleibt bei der Bauherrschaft. 
 
Datum, Unterschrift Antragsteller/in 
 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift Grundstückseigentümer/in/bzw. Vertreter/in 

 

Informationen gemäß Artikel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung finden Sie im Internet unter www.bochum.de zusammen 
mit den weiteren Informationen über unsere Dienstleistungen. Falls Sie das Internet nicht nutzen, halten wir diese Informationen 
für Sie auch als Hinweisblatt bereit. 


